
ZBB 2000, 425
HGB § 33; EGHGB Art. 38; SpkG BY Art. 5
Keine Registereintragung von Vertretungsregelungen für Sparkassenvorstandsmitglieder unter Verzicht auf
Einhaltung sparkassenrechtlicher Vorschriften

BayObLG, Beschl. v. 20.07.2000 – 3Z BR 72/00, EWiR 2000, 1059 (Klanten)

Leitsatz:

In das Handelsregister kann nicht eingetragen werden, daß von zwei Vorstandsmitgliedern einer bayerischen
Sparkasse unterzeichnete Urkunden ohne Rücksicht auf die Einhaltung sparkassenrechtlicher Vorschriften
rechtsverbindlich sind, wenn die Vorstandsmitglieder im Unterschriftenverzeichnis der Sparkasse aufgeführt
sind.
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